
Liefer- und Zahlungsbedingungen 
der Firma Schipplick + Winkler Printmedien GmbH · Drechslerstraße 4 · 23556 Lübeck

I. Geltungsbereich
Aufträge werden zu den nachfolgenden Bedingungen ausgeführt. Abwei-
chende Regelungen bedürfen der Schriftform.

II. Angebote
Alle Angebote sind grundsätzlich freibleibend und erlangen Verbindlichkeit
durch schriftliche Auftrags bestätigung oder Lieferung.

III. Preise
1. Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vor-
behalt, dass die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unver-
ändert bleiben, längstens jedoch vier Monate nach Eingang des Angebotes
beim Auftraggeber. Bei Aufträgen mit Lieferung an Dritte gilt der Besteller als
Auftraggeber, soweit keine anderweitige ausdrückliche Vereinbarung getroffen
wurde. Die Preise des Auftragnehmers enthalten keine Mehrwertsteuer, es sei
denn, diese ist gesondert ausgewiesen. Die Preise des Auftragnehmers gelten
ab Werk. Sie schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige
Versandkosten nicht ein.

2. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers, einschließ-
lich des dadurch verursachten  Maschinenstillstandes, werden dem Auftrag-
geber berechnet. Als nachträgliche Änderungen gelten auch Wiederholungen
von Probeandrucken, die vom Auftraggeber wegen geringfügiger Abweichung
von der Vorlage verlangt werden.  

3. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster und ähnliche
Vorarbeiten, die vom Auftrag geber veranlasst sind, werden berechnet, auch
wenn der Auftrag nicht erteilt wird. Die Bestimmungen des Abschnittes IX gel-
ten entsprechend.

IV. Zahlung
1. Die Zahlung (Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer) hat sofort nach Erhalt der
Rechnung ohne jeden Abzug zu erfolgen. Die Rechnung wird unter dem Tag der
Lieferung, Teillieferung oder Lieferbereitschaft (Holschuld, Annahmeverzug)
ausgestellt. Diskont und Spesen trägt der Auftraggeber. Sie sind vom Auftrag-
geber sofort zu zahlen. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn der
Auftragnehmer mit Wertstellung und Fälligkeitstage über den Rech -
nungsbetrag auf seinem Konto verfügen kann.

Bei neuen Verbindungen kann Vorauszahlung oder Zahlung bei Lieferung ohne
Abzug verlangt werden. 

2. Bei Bereitstellung außergewöhnlich großer Papier und Kartonmengen,
besonderer Materialien oder anderen Vorleistungen kann hierfür Vorauszah-
lung bzw. Abschlagszahlung verlangt werden.

3. Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig fest-
gestellten Forderung aufrechnen. Einem Auftraggeber, der Kaufmann im Sinne
des HGB ist, stehen Zurückbehaltungsrechte nicht zu. Die Rechte nach § 320
BGB bleiben jedoch erhalten, solange und soweit der Auftragnehmer seinen 
Verpflichtungen nach Abschnitt V, 3. nicht nachgekommen ist.

4. Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer nach Vertragsschluss
eingetretenen oder be kannt gewordenen Verschlechterung der Vermögens -
verhältnisse des Auftraggebers gefährdet, so kann der Auftragnehmer Voraus-
zahlungen verlangen, noch nicht ausgelieferte Ware zurückhalten sowie die
Weiterarbeit einstellen. Diese Rechte stehen dem Auftragnehmer auch zu,
wenn der Auftraggeber sich mit der Bezahlung von Lieferungen in Verzug
befindet, die auf demselben rechtlichen Verhältnis beruhen.

5. Eine Geldschuld ist während des Verzugs für das Jahr mit fünf Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Soweit der Auftraggeber kein Ver -
braucher ist im Sinne des BGB ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Die Geltendmachung weiteren
Ver zugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

V. Lieferung
1. Hat sich der Auftragnehmer zum Versand verpflichtet, so nimmt er diesen für
den Auftraggeber mit der gebotenen Sorgfalt vor, haftet jedoch nur für Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit. Die Gefahr geht auf den Auftraggeber über, sobald die
Sendung an die den Transport durchführende Person übergeben worden ist. 

2. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie von dem Auftragnehmer ausdrück-
lich bestätigt werden. Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch
die Bestätigung über den Liefertermin der Schriftform.

3. Gerät der Auftragnehmer in Verzug, so ist ihm zunächst eine angemessene
Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Auf-
traggeber mindern, vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz verlangen.

4. Betriebsstörungen sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in dem
eines Zulieferers, insbesondere Streik, Aussperrung, Transportstörung, Trans-
portmittelmangel sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, berechtigen nicht
zur Kündigung des Vertragsverhältnisses. Die Grundsätze über den Wegfall der
Geschäftsgrundlage bleiben unberührt.

5. Dem Auftragnehmer steht an den vom Auftraggeber angelieferten Druck-
und Stempel vorlagen, Manuskripten, Rohmaterialien und sonstigen Gegen-
ständen, die dem Auftragnehmer im Zusammenhang mit dem Auftrag durch
den Auftrag geber oder von diesem beauftragte Dritte überlassen worden sind,
ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB bis zur vollständigen Erfüllung
aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu. 

6. Nimmt der Auftraggeber die Lieferung nicht innerhalb angemessener Frist
nach Fertigstellungsanzeige bzw. bei avisiertem Versand nicht unverzüglich ab,
oder ist ein Versand infolge von Umständen, die der Auftragnehmer nicht zu
vertreten hat, längere Zeit unmöglich, ist der Auftragnehmer berechtigt, die
Lieferung für Rechnung und Gefahr des Auftrag gebers entweder selbst auf
Lager zu nehmen oder bei einem Spediteur einzulagern.

7. Der Auftragnehmer nimmt im Rahmen der ihm aufgrund der Verpackungs-
verordnung obliegenden Pflichten Verpackungen zurück. Der Auftraggeber
kann Verpackungen im Betrieb des Auftragnehmers zu den üblichen Geschäfts-
zeiten nach rechtzeitiger vorheriger Anmeldung zurückgeben, es sei denn, ihm
ist eine andere Annahme-/Sammelstelle benannt worden. Die Verpackungen
können dem Auftragnehmer auch bei der Lieferung zurückgegeben werden, es
sei denn, es ist eine andere Annahme-/Sammelstelle benannt worden.
Zurückgenommen werden Ver packungen nur unmittelbar nach Auslieferung
der Ware, bei Folgelieferungen nur nach rechtzeitiger vorheriger Mitteilung und
Bereitstellung. Die Kosten des Transportes der gebrauchten Verpackungen trägt
der Auftraggeber. Ist eine benannte Annahme/ Sammel stelle weiter entfernt als
der Betrieb des Auftrag nehmers, so trägt der Auftraggeber lediglich die Trans-
portkosten, die für eine Entfernung bis zum Betrieb des Auftragnehmers ent-

stehen würden. Die zurückgegebenen Verpackungen müssen sauber, frei von
Fremdstoffen und nach unterschiedlicher Verpackung sortiert sein. 

Andernfalls ist der Auftragnehmer berechtigt, vom Auftraggeber die bei der
Entsorgung entstehenden Mehrkosten zu verlangen.

VI. Eigentum/Eigentumsvorbehalt
1. Die gelieferte Ware ist bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auf-
tragnehmers.

2. Gerät der Auftraggeber in Zahlungsverzug, so kann der Auftragnehmer die
Gegenstände nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften (§ 449 BGB) zurück-
fordern. 

3. Die nachfolgenden Regelungen (Ziffern 3–5) gelten nur im kaufmännischen
Verkehr. 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller zum Rech-
nungsdatum bestehenden Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auf-
traggeber sein Eigentum. 

Zur Weiterveräußerung ist der Auftraggeber nur im ordnungsgemäßen
Geschäftsgang berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine Forderungen aus der
Weiterveräußerung hierdurch an den Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer
nimmt die Abtretung hiermit an. Spätestens im Falle des Verzugs ist der Auftrag-
geber verpflichtet, den Schuldner der abgetretenen Forderung zu nennen. 

Übersteigt der Wert der für den Auftragnehmer bestehenden Sicherheiten 
dessen Forderung insgesamt um mehr als 20%, so ist der Auftragnehmer auf
Verlangen des Auftraggebers oder eines durch die Besicherung des Auftrag -
nehmers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach
Wahl des Auftrag nehmers verpflichtet.
4. Nimmt der Auftraggeber aus einer Weiter veräußerung der Vorbehaltsware
bestehenden Forderungen in ein mit einem Dritten bestehendes Konto-
korrentverhältnis auf, so gilt nach erfolgter Saldierung der einzelnen Konto-
korrentforderungen der jeweilige anerkannte periodische Saldo als abgetreten
bzw., wenn dieser seinerseits in das Konto korrent eingestellt wird, der mit der
Beendigung des Kontokorrentverhältnisses entstehende Schlusssaldo. 

Auch diese Abtretung nimmt der Auftragnehmer hiermit an. Werden Forderun-
gen des Auftragnehmers in einem mit dem Auftraggeber bestehendes Konto -
korrentverhältnis aufgenommen, so gilt der verein barte Eigentumsvorbehalt
als Sicherung für die Saldoforderung des Auftragnehmers. 

Auch für diese Fälle ist der Auftraggeber verpflichtet, dem Auftragnehmer
Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder die Forderung aus Weiterverkauf
unverzüglich mitzuteilen.

5. Bei Be- oder Verarbeitung von dem Auftragnehmer und in dessen Eigentum
stehender Waren ist der Auftragnehmer als Hersteller gemäß § 950 BGB anzu-
sehen und behält in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung Eigentum an den
Erzeugnissen. 

Sind Dritte an der Be- oder Verarbeitung beteiligt, ist der Auftragnehmer auf
einen Miteigentumsanteil in Höhe des Rechnungs wertes der Vorbehaltsware
beschränkt. Das so erworbene Eigentum gilt als Vorbehaltseigentum.

6. Die vom Auftragnehmer zur Herstellung des Vertragserzeugnisses
eingesetzten Betriebs gegen stände, insbesondere Filme, Klischees, Litho -
graphien, Druckplatten und Stehsätze, bleiben, auch wenn sie gesondert
berechnet werden, Eigentum des Auftrag nehmers und werden nicht ausgelie-
fert.

VII. Beanstandungen, Gewährleistung
1. Ist der Auftraggeber Unternehmer, leistet der Auftragnehmer für Mängel der
Ware zunächst nach seiner Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlie-
ferung.

2. Ist der Auftraggeber Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nach-
erfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Der Auftrag-
nehmer ist jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verwei-
gern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die
andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher
bleibt.

3. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Druckreif er klär ung/
Fertigungsreiferklärung auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um
Fehler handelt, die erst in dem sich an die Druckreiferklärung/
Fertigungsreiferklärung anschließenden Fertigungs vorgang entstanden sind
oder erkannt werden konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen Freigabe -
erklärungen des Auftraggebers.

4. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber grundsätzlich nach
seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängig-
machung des Vertrags (Rückritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen 
Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem
Auftraggeber jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

5. Unternehmer müssen offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von einer
Woche nach Empfang der Ware schriftlich anzeigen; anderenfalls ist die 
Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. 

Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft
die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere
für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für
die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

Verbraucher müssen innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeit-
punkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über
offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung
der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei dem Auftragnehmer. Unterlässt
der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte
zwei Monate nach der Feststellung des Mangels. Dies gilt nicht bei Arglist. Die
Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Verbrau-
cher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Herstelleraussagen zum Kauf
der Ware bewogen, trifft ihn für seine Kaufentscheidung die Beweislast.

Versteckte Mängel, die nach der unverzüglichen Untersuchung nicht zu finden
sind, müssen innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist geltend gemacht
werden.

Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können gering-
fügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt
für den Vergleich zwischen Andrucken und Auflagendruck. Für Abweichungen
in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet der Auftragnehmer nur
bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. 

Der Auftragnehmer haftet, soweit Ansprüche gegen den Zulieferanten durch

Verschulden des Auftragnehmers nicht bestehen oder nicht durchsetzbar sind.

6. Wählt der Auftraggeber wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach
gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein
Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Auftraggeber nach
gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Auftrag-
geber, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die
Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Ware. Dies gilt nicht,
wenn die Vertragsverletzung arglistig von dem Auftraggeber verursacht wurde.

7. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung
der Ware. Für Verbraucher beträgt die Gewährleistungsfrist zwei Jahre ab Ablie-
ferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber den Mangel nicht
rechtszeitig angezeigt hat (Ziff. 5).

8. Ist der Auftraggeber Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grund-
sätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche
Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben
keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

9. Erhält der Auftraggeber eine mangelhafte Montageanleitung, ist der 
Auftragnehmer lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung
verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung
der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.

10. Garantien im Rechtssinne erhält der Auftraggeber durch den Auftragneh-
mer nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

11. Zulieferungen (auch Datenträger) durch den Auftraggeber oder durch einen
von ihm eingeschalteten Dritten unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens des
Auftragnehmers.

12. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Auflage können
nicht beanstandet werden.

Berechnet wird die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus Papier sonder -
anfertigungen unter 1000 kg erhöht sich der Prozentsatz auf 20 %, unter 
2000 kg auf 15 %.

VIII. Haftung
1. Bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung beschränkt sich die Haftung des Auf-
tragnehmers auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen,
unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen
Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs gehilfen des Auf-
tragnehmers. Gegenüber Unternehmern haftet der Auftragnehmer bei leicht
fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des
Auftraggebers aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungs beschränkungen
nicht bei dem Auftragnehmer zurechenbaren Körper- und Gesundheits-
schäden oder bei Verlust des Lebens des Auftraggebers oder seiner eingesetzten
Mitarbeiter.

3. Hat der Auftrag Lohnveredelungsarbeiten oder Weiterverarbeitung von
Druckerzeugnissen zum Gegenstand, so haftet der Auftragnehmer nicht für die
dadurch verursachte Beeinträchtigung des zu veredelnden oder weiterzuverar-
beitenden Erzeugnisses.

4. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen eines Mangels verjähren
nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn dem Auftrag-
nehmer grobes Verschulden vorwerfbar ist, sowie im Falle von dem Auftrag-
nehmer zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des
Lebens des Auftraggebers oder der von ihm eingesetzten Mitarbeiter.

IX. Periodische Arbeiten
Verträge über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten können nur mit einer Frist
von mindestens 3 Monaten zum Schluss eines Monats gekündigt werden. Für
gesondert abgeschlossene Verträge gelten die Einzelheiten dieser Verträge.

X. Urheberrecht
Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages
Rechte, insbesondere Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Auftraggeber
hat den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen
Rechtsverletzung freizustellen. Die Prüfung etwaiger Urheberrechte Dritter ist
nicht Gegenstand des Auftrags und obliegt generell dem Auftraggeber, es sei
denn, die Parteien vereinbaren ausdrücklich und schriftlich Abweichendes.

XI. Verwahren, Versicherung
Vorlagen, Rohstoffe, Druckträger und andere der Wiederverwendung 
dienende Gegenstände sowie Halb- und Fertigerzeugnisse werden nur nach
vorheriger Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über den Ausliefe-
rungstermin hinaus verwahrt. Der Auftragnehmer haftet im Hinblick auf
Untergang oder Verschlechterung dieser Gegenstände nur für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit.

XII. Impressum
Der Auftragnehmer kann auf den Vertragserzeugnissen mit Zustimmung des
Auftraggebers in geeigneter Weise auf ihre Firma hinweisen. Der Auftraggeber
kann die Zustimmung nur verweigern, wenn er hieran ein überwiegendes
Interesse hat.

XIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl
Erfüllungsort und Gerichtsstand sind, wenn der Auftraggeber Kaufmann im
Sinne des HGB ist, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtliches Sondervermögen ist oder im Inland keinen allgemeinen
Gerichtsstand hat, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitig-
keiten einschließlich Scheck-, Wechsel- und Urkundenprozesse der Sitz des
Auftragnehmers, es sei denn, die Parteien vereinbaren ausdrücklich und
schriftlich Abweichendes. Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht
Anwendung. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

XIV. Salvatorische Klausel
Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen bzw. Ziffern einer Bestimmung nicht
berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine 
Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen
möglichst nahe kommt.

XV. Datenschutz
Die im Geschäftsverkehr mit dem Auftragnehmer erfassten personenbezoge-
nen Daten werden ausschließlich zur Geschäftsabwicklung und Kundenbe-
treuung verwendet. Sie sind nach dem Bundesdatenschutzgesetz gegen miss-
bräuchliche Verwendung geschützt.

Stand Januar 2007
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